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Beiblatt zur Parlarnentskorrespondenz 31. Mai 1960 

A n f' rag e b e a n t w 0 r tun g 

Zu der Anfrage der Abgeordneten Dr. K u m m e r und Genossen, 

betreffend eine Änderung des Ratengesetzes und eine Änderung des Schauspieler­

gesetz es gibt Bundesminister für Justi z Dr.T s c h ade k bekannt: 

0L1. (Änderung des Ratengeset zes): Das Bundesministeri um für Justiz arbei tat 

auf Grund einer Anregung des Österreichischen Lrbeiterkammertags bereits 

seit einiger Zeit an einer Änderung des Ratengesetzes. Durch diese Änderung 

soll besonders der Schutz der Käufer verbessert, werden. D~e Vorarbeiten sind 

so weit gediehen 9 dass, das Bundesministerium für ,Justiz in nächster Zeit , 
mit den betei+,igten ZentralstelIen ron mündliche Verhandlungen über die vom 

Bundesministerium für Justiz hereits ausgearbeiteten Grundsätze der nsuen 

Regelung eintreten kann. 

Ich'hoffe daher 9 bald in der Lage zu sein 9 dem Ministerrat eine 

Regierungsvorlage über ein naues Ratßngesetz unterbreiten zu können. 

Zu 2 (Änderung des Sch·8.uspielergesetzes): Im Jahre 1951 ist das Bundes­

ministerium für Justiz an alle am Sc!i8.uspielE;lrgesetz interessierten Stellen 

mit dom Ersuchen herangetreten9 Vorschläge für seine Änderung zu erstatten. 

Die befragten Stellen haben daraufhin verschiedene yörschläge 9 die Sektion 

Bühnenangehötige in der Gewerkschaft der Lngastellten der freien Berufe sogar 

einen vollständig neu\:m Entwurf ein;3s Schauspielergesetz es samt ausführlichen 

Erläute:rnden Bemerkungen unterbreitet. Dieser Entwurf ist vom Bunde~ministerium 

für Justiz eingehend behandelt worden. Di8 J.l.rbeiten sind aber im Jahrel953 

zurückgostoll t worden, weil der Ö sterroichische Gewerkscha ftsbund, Gewerk- .~ 

schaft der Angestellten der freien Berufe~ mit Schreiben vom 9.Juni 1953 

nachträglich mitgeteilt hat, dass der von der Sekt ion Bühnenangehörige dem 

Bundesministerium für Justiz übermittelte Entwurf vom Vorstand der Gewerk-

. schaft überhaupt noch nicht bGhandelt worden sei 9 Weshalb eine ministerielle 

Begutachtung nicht zweckcHenlich erscheine, und da,ss' er nach erzielter Üb er­

einstimmung ~Jischen don Sektionen Bühnenangehörige, Artisten und Film einen 

nauen Entwurf eine;s Schauspielergesetzes zur BE:'gutachtungund Behand;Lung 

vorlegen werde. In der Folgezeit ist wa~er ein neuer Entwu.rf des Österroi­

chisehen Gewerkschaftsbul',ldes noch sonst eine Imregung auf Fortsetzung der 

Arbeiten eingelangt 9 bis der nationalrat anlässlich der Debatte zum Bundes-
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. f!inanzgesetz 1960: eine Entsehli 8ssungangcnommenhat! m:i t der ich ersucht· 

wordonbin, il.di~· n(),twendigoll V~Xb,oroitungön zU~Nov811icrun~ dos Schau­

spidergosetzos zu trcffer:~ dp,mit dom Nationalrat sobald, wiomöglich 

, eül entsprechender GeS8tzentwurf vorgelogt werdonkann. H Ich ha'Oo daraufhin 

eine J:..nfragebein!: Östorrei'chischen Gewe:rkschaftsbuncl9 Güwerkschaft 'der 

Angcst,')llten dar: froiem Borufc 9 vorfügt! ob oineÄndcrung desSchauspiolor-' , , --t·~·_----------- _____ "-,_ ~________ ',~_' 

~osetzes derzeitfü;'-~rf~;cl::;~ii6h,(r.<:.chtct-~:lor(r0-;'b'ÖJ~ne]idGi1.ffalS~-oo~~':'~------

:,'" 

:i," 

,:-') . 

ZIIvischc:riden beteiligtem Soktion<Jn dL'sE:;rGcwerkschait im Gogenstandberoits 
- ~ - -", ' .' . 

e'ine Ubereinstimmung erzielt worden s;.::i un(~ d2rummit der Unt erbrci ~ung. 
. . . 

kcmkreterVorschläge zur Ändorung dos Schauspie18rgesetz es gorechnot 
c • -~. • 

werden kann., Auf diese Lnfrage hatcL'ls Bundeshünist erium .fÜrJustiz 

-,~" q~is' jet zt . kq'ine :L.'J:l.tvvort"· -erllal tell. : S6 bald die j,.nt'v7.o rt . Gi nge~a~gt sein, viij:"d~ 
- ".' " 

werdG ich in dieser Sache einen endgiilt igen Ent'schluss fassen. ' 
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